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Das deutsche Wehrersatzwesen bei ausgesetzter Wehrpflicht und die 
Sicherstellung der Aufwuchsfähigkeit im Spannungs- und Verteidigungsfall

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Artikel 87a Absatz 1 des Grundgesetzes legt die Verantwortung für die Vertei-
digung der Bundesrepublik Deutschland in die Hände des Bundes. Die Bun-
desregierung ist also nicht nur für die Aufstellung von Streitkräften zuständig. 
Vielmehr verpflichtet sie das Grundgesetz, diese zur Verteidigung Deutsch-
lands zu befähigen. Dazu gehört auch die Sicherstellung der personellen Auf-
wuchsfähigkeit der Bundeswehr im Verteidigungsfall durch die Reserve, u. a. 
mit ehemaligen Wehrdienstleistenden (vgl. K-10/5 Strategie der Reserve: 
https://www.bundeswehr.de/resource/blob/140446/21b668f541ce76edf0d80fb
f28d2c857/pdf-strategie-der-reserve-data.pdf).

Als Teil der Streitkräftereform der damaligen Bundesminister der Verteidi-
gung, Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) und Thomas de Maizière (CDU), 
beschloss der Deutschen Bundestag am 24. März 2011 mit den Stimmen der 
Fraktionen von CDU/CSU, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wehr-
rechtsänderungsgesetz 2011 (WehrRÄndG 2011) und setzte damit die allge-
meine Wehrpflicht aus. Begründet wurde dies u. a. damit, dass die sicherheits-
politische Lage sie nicht mehr erfordere (vgl. https://www.bundestag.de/webar
chiv/textarchiv/2011/33831649_kw12_de_wehrdienst-204958). Seitdem 
werden Männer ab 18 Jahren nicht mehr zum Wehrdienst herangezogen. Als 
Folge wurden u. a. Grundausbildungseinheiten und Grundausbildungsverbän-
de abgebaut oder anderen Verwendungen zugeführt und die Kreiswehrersat-
zämter zum 30. November 2012 aufgelöst (https://hardthoehenkurier.de/kreis
wehrersatzaemter-werden-aufgeloest/).

Durch den Bundestagsbeschluss blieb Artikel 12a des Grundgesetzes (GG) 
unangetastet. Stattdessen änderte das WehrRÄndG u. a. das Wehrpflichtgesetz 
(WPflG). Nach § 2 WPflG gelten die Vorschriften der §§ 3 bis 53 WPflG seit-
dem nur noch im Spannungs- oder Verteidigungsfall (vgl. https://verfassungsb
log.de/ausgesetzte-wehrpflicht/). Das bedeutet: Diese Paragrafen treten sofort 
in Kraft, wenn der Deutsche Bundestag den Spannungsfall nach Artikel 80a 
GG feststellt oder der Verteidigungsfall eintritt (Artikel 115a GG). Dann sind 
Männer ab 18 Jahren wieder zum Wehr- oder Ersatzdienst verpflichtet, sie un-
terliegen der Wehrüberwachung, und bereits gediente Wehrpflichtige können 
einberufen werden.
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Der Spannungsfall wird unter Verfassungsrechtlern als außenpolitische Kon-
fliktsituation verstanden, die mit gesteigerter Wahrscheinlichkeit zu einem be-
waffneten Angriff auf das Bundesgebiet führen kann (vgl. BeckOK GG/
Schmidt-Radefeldt GG Artikel 80a Randnummern 2–5). Die russische Invasi-
on in der Ukraine zeigt, dass zwischenstaatliche Konflikte in Europa nicht un-
möglich sind. Besonders osteuropäische NATO-Staaten fühlen sich durch die 
russische Aggression bedroht. Gleichzeitig kritisiert Moskau die Unterstüt-
zung der Ukraine durch NATO-Staaten scharf und warnt vor einer militäri-
schen Eskalation (vgl. https://www.fr.de/politik/news-ukraine-krieg-waffen-li
eferung-russland-medwedwe-deutschland-fabriken-bombardieren-drohung-92
552829.html).

Die Ausrufung des Spannungsfalls kann also ebenso wenig ausgeschlossen 
werden wie eine Eskalation bis hin zum Bündnis- und Verteidigungsfall. Dann 
würde automatisch die Wehrpflicht wieder eingesetzt.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung nimmt die Vorbemerkungen der Fragesteller zur Kennt-
nis, macht sich diese jedoch nicht zu eigen.

 1. Welche Behörden sind momentan und im Spannungs- und Verteidigungs-
fall an der Wehrerfassung und Wehrüberwachung beteiligt und mit wel-
cher konkreten Zuständigkeit?

14. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die von der Wehr-
erfassung betroffenen Personenzahlen vor?

Die Fragen 1 und 14 werden gemeinsam beantwortet.
Die Geltung des Wehrpflichtgesetzes (WPflG) wurde im Jahr 2011 auf den 
Spannungs- oder Verteidigungsfall beschränkt, vgl. § 2 WPflG.
Außerhalb des Spannungs- oder Verteidigungsfalls erfolgen keine Wehrerfas-
sung und keine Wehrüberwachung. Im Spannungs- oder Verteidigungsfall er-
folgt die Erfassung ungedienter Wehrpflichtiger gemäß § 15 Absatz 4 WPflG 
durch die Meldebehörden der Länder als Erfassungsbehörden. Die Wehrüber-
wachung der Wehrpflichtigen obliegt den zuständigen Wehrüberwachungsbe-
hörden. Nach § 14 WPflG sind dies das Bundesamt für Personalmanagement 
der Bundeswehr sowie die Karrierecenter der Bundeswehr.

 2. Auf welchen Mobilisierungsplan greift die Bundesregierung im Span-
nungs- oder Verteidigungsfall zurück?

Die Bundesregierung greift im Spannungs- und Verteidigungsfall auf den Kri-
sen- und Alarmplan der Bundeswehr zurück.

 3. Welche Maßnahmen unterhält die Bundesregierung, um im Spannungs- 
oder Verteidigungsfall die Durchsetzung der Wehrpflicht nach Wehr-
pflichtgesetz sicherzustellen?

Es wird auf den Sechsten Abschnitt des WPflG verwiesen.
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 4. Welche konkreten Maßnahmen werden durch die Bunderegierung bereits 
im Frieden getroffen, um verzugslos die Musterung und Einberufung von 
Wehrpflichtigen und Reservisten sicherzustellen?

 5. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass die in die personelle Mobili-
sierung eingebundenen Dienststellen, beispielsweise die Karrierecenter 
der Bundeswehr, über ausreichende Ressourcen verfügen, um diese Auf-
gabe zu bewältigen?

Die Fragen 4 und 5 werden zusammen beantwortet.
Auf die Antwort zu den Fragen 1 und 14 wird verwiesen.
Für den Spannungs- oder Verteidigungsfall sind bezüglich der Aufgaben einer 
Eingriffsverwaltung im Zusammenhang mit der Landes- und Bündnisverteidi-
gung (LV/BV) organisatorisch neue Elemente auszugestalten (Resilienzstruktu-
ren), welche dann durch bereits vorher identifiziertes Personal befüllt werden. 
Diese sind verantwortlich für die Überwachung und Durchführung aller Maß-
nahmen auf dem Gebiet des personellen Wehrersatzwesens.

 6. Wie viel Personal ist momentan für die Rekrutierung von Wehrpflichti-
gen im Spannungs- und Verteidigungsfall vorgesehen?

Die Strukturen und Verfahren zur Rekrutierung von Wehrpflichtigen im Span-
nungs- und Verteidigungsfall werden flexibel an verschiedene Szenarien ange-
passt. Eine konkrete Zahl hinsichtlich des vorgesehenen Personals ist insofern 
nicht pauschal bezifferbar.

 7. Welche konkreten Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Spannungs- 
oder Verteidigungsfall hat die Bundesregierung seit dem 24. Februar 
2022 durchgeführt?

Die Bundeswehr fokussiert ihren Kernauftrag auf die LV/BV. Dies beinhaltet 
die strategische Priorisierung der Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit entlang 
der Verteidigungspolitischen Richtlinien vom 9. November 2023 und der 
Nationalen Sicherheitsstrategie der Bundesregierung vom 14. Juni 2023. Dies 
geht einher mit der Stärkung gesamtstaatlicher Resilienz und Wehrhaftigkeit 
durch den Ausbau der militärischen und zivilen Komponenten der Gesamtver-
teidigung.
Die für diese Aufgaben notwendigen Organisations- und Strukturentscheidun-
gen wurden mit der Reorganisation des Bundesministeriums der Verteidigung 
begonnen.

 8. Welche konkreten Maßnahmen sieht die Bundesregierung zur Einberu-
fung von Reservisten im Verteidigungsfall vor?

Ausscheidende Berufs- und Zeitsoldaten werden nach ihrer aktiven Dienstzeit 
bis zu sechs Jahre grundbeordert. Sie werden auf einen konkreten Dienstposten 
der Truppen- oder Territorialreserve eingeplant. Innerhalb der Grundbeorde-
rungszeit sollen sie regelmäßig beübt und weitergebildet werden.
Mit Feststellung des Spannungs- oder Verteidigungsfalls können die gedienten 
Reservistinnen und Reservisten zum unbefristeten Wehrdienst herangezogen 
werden (vgl. § 59 Absatz 3 Satz 1 des Soldatengesetzes (SG)). Stehen sie zu 
diesem Zeitpunkt in einem Reservewehrdienstverhältnis, wird dieses durch 
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Heranziehung oder Einberufung zu einem unbefristeten Wehrdienst beendet 
(vgl. § 12 Absatz 3 des Reservistengesetzes).
Grundsätzlich gilt, dass Dienstleistungspflichtige, die bereits in der Bundes-
wehr gedient haben, nach Feststellung ihrer Verfügbarkeit durch die Wehrer-
satzbehörden zu Dienstleistungen herangezogen (vgl. § 73 SG) werden.

 9. Welche Maßnahmen sieht die Bundesregierung zur Einbindung der ehe-
maligen Wehrpflichtigen in die Strukturen der Reserve vor?

10. Welche konkreten Maßnahmen sieht die Bundesregierung zur Eingliede-
rung der von einer Wehrpflicht betroffenen Soldaten in die bestehenden 
Strukturen der Bundeswehr vor?

Die Fragen 9 und 10 werden zusammen beantwortet,
Die strukturgebundene Reserve besteht aus der Truppenreserve der Organisati-
onsbereiche, die in die Struktur der aktiven Truppe integriert ist, und der Terri-
torialen Reserve. Hierfür ist ein Umfang von 60 000 Dienstposten (DP) für Re-
servistinnen und Reservisten konzeptionell vorgegeben. Ergänzt werden diese 
durch 40 000 DP für aktive Soldatinnen und Soldaten in der Aufgabe Verstär-
kung LV/BV. Zusätzlich sind 30 000 DP für Reservistinnen und Reservisten in 
der Personalreserve abgebildet.
Außerhalb des Spannungs- und Verteidigungsfalls können ehemalige Wehr-
pflichtige, die mindestens zwei Jahre im Dienstverhältnis eines Soldaten auf 
Zeit oder als Berufssoldat gestanden haben – wenn sie einen Mannschafts-
dienstgrad führen – bis zum Ablauf des Monats, in dem sie das 45. Lebensjahr 
vollenden, zu Dienstleistungen herangezogen werden. Die bereits Beorderten 
werden in der Truppenreserve bzw. der Territorialen Reserve verwandt.

11. Welche konkreten Maßnahmen sieht die Bundesregierung zur Gestaltung 
des bei einer Wiedereinsetzung ebenso anfallenden Wehrersatzdienstes 
vor?

Die allgemeine Wehrpflicht, die auch den Wehrersatzdienst (Zivildienst) um-
fasst, wurde durch das Wehrrechtsänderungsgesetz ausgesetzt. Aus diesem 
Grund wurde von Anfang an das Erfordernis gesehen, Grundstrukturen auf-
rechtzuerhalten, um im Bedarfsfall darauf zurückgreifen und aufbauen zu kön-
nen. Dazu wurde mit Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht der Bundesfrei-
willigendienst eingeführt, der sich dieser Grundstrukturen bedient.

12. Ist im Fall einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht ein analoger Perso-
nallaufwuchs im Bereich der Bundeswehrverwaltung vorgesehen?

Die Ermittlung des Personalbedarfs der Bundeswehrverwaltung berücksichtigt 
die Erfordernisse der jeweils vorliegenden Rahmenbedingungen.

13. Welche konkreten Maßnahmen sieht die Bundesregierung zur Beschleu-
nigung des Beschaffungswesens bei Vorliegen des Spannungs- und Ver-
teidigungsfalls vor?

Bei Vorliegen des Spannungs- und Verteidigungsfalls ist u. a. das in der für 
Rüstungsbeschaffungen anzuwendenden Allgemeinen Regelung „Customer 
Product Management“ abgebildete „Verfahren zur Deckung eines unvorherseh-
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bar auftretenden, dringenden Einsatzbedarfs (Sofortinitiative für den Einsatz)“ 
anzuwenden. Bei diesem Verfahren reduziert sich der Umfang der zu erstellen-
den Bedarfs- und haushaltsmittelbegründenden Dokumente auf ein Mindest-
maß.
Die für die operative Beschaffung im Einkauf der Bundeswehr einschlägige 
Vorschrift sieht vor, dass im Spannungs- oder Verteidigungsfall die Streitkräfte 
mit Ausnahmeregelungen in die Lage versetzt werden, ihren Bedarf beschleu-
nigt zu decken, indem den Rollentragenden im Beschaffungsprozess zusätz-
liche Befugnisse übertragen werden.
In beiden Verfahren finden darüber hinaus die bestehenden Beschleunigungs-
möglichkeiten des Vergaberechts Anwendung.

15. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die für ein Inkraft-
treten der Wehrpflicht notwendigen Unterbringungskapazitäten vor?

Die Feststellung des Bedarfs wird bei Vorliegen des Spannungs- oder Verteidi-
gungsfalls getroffen.

16. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung über die für ein Inkraft-
treten der Wehrpflicht notwendigen Ausbildungskapazitäten vor?

17. Welche Erkenntnisse hat die Bundesregierung über das für eine Wieder-
einsetzung der Wehrpflicht benötigte Material?

Die Fragen 16 und 17 werden zusammen beantwortet.
Die Konzepte Aufwuchs und Mobilmachung befinden sich aktuell in Überar-
beitung. Aussagen im Sinne der Fragestellungen können insofern erst nach Ab-
schluss der Konzeptentwicklung getroffen werden.

18. Welche Maßnahmen unterhält die Bundesregierung, um Wehrpflichtige 
bei einer Wiedereinsetzung der Wehrpflicht im Spannungs- und Verteidi-
gungsfall voll auszustatten, unter anderem mit persönlicher Ausrüstung, 
Waffensystemen und Munition?

Eine Vollausstattung ist aktuell für die strukturgebundene Reserve vorgesehen. 
Auf die Antwort zu den Fragen 9 und 10 wird außerdem verwiesen. Für die 
30 000 DP der Personalreserve ist die Ausstattung mit persönlicher Ausrüstung 
konzeptionell hinterlegt.

19. Welche Maßnahmen sieht die Bundesregierung vor, um die erforder-
lichen Produktionskapazitäten der nationalen wehrtechnischen Industrie 
bei gesteigertem Bedarf im Spannungs- und Verteidigungsfall sicherzu-
stellen?

Die Vorsorge- und Sicherstellungsgesetze umfassen Maßnahmen, die u. a. da-
rauf ausgerichtet sind, die Produktionskapazitäten und den Betrieb der nationa-
len wehrtechnischen Industrie im Spannungs- und Verteidigungsfall aufrechtzu-
erhalten und die zur Deckung des Bedarfs der Streitkräfte erforderliche Versor-
gung mit Gütern und Waren der gewerblichen Wirtschaft sicherzustellen.
Derzeit werden die entsprechenden Gesetze und darauf gestützte Verordnungen 
überprüft und weiterentwickelt.
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20. Beabsichtigt die Bundesregierung eine Änderung von Grundgesetz und 
Wehrpflichtgesetz, um in Spannungs- und Verteidigungsfall auch weibli-
che Wehrpflichtige einzuziehen?

Eine Änderung ist derzeit nicht beabsichtigt.
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